
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2019/12/18 Ro 2018/15/0025
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.12.2019

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §48

Rechtssatz

Das Verfahren nach § 48 BAO dient nicht dazu, im Festsetzungsverfahren unterlassene Einwendungen (vor allem

Berufungen bzw. Bescheidbeschwerden) nachzuholen.
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